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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 

seit 1. März 2023 greifen die Gesetze für die Preisbremsen Gas und Strom, so dass Sie - rückwirkend zum 1. Januar 
2023 - weniger für Ihre Energieversorgung gezahlt haben, wenn Ihr Vertragspreis oberhalb der Grenzen für die 
Preisbremse lag. In Ihrer heutigen Rechnung wird diese Entlastung berücksichtigt. 

Wichtig: Die Preisbremse gilt rückwirkend ab Januar 2023 bis zunächst Dezember 2023. Sie greift, wenn Sie 
am Stichtag 1. März 2023 durch uns beliefert wurden oder derzeit beliefert werden. Andernfalls kann es zu 
Abweichungen bei Ihrer Erstattung kommen.

Um Ihnen das Lesen Ihrer Rechnung zu vereinfachen, finden Sie im Folgenden einige Erläuterungen zu den Preis-
bremsen anhand einer Musterrechnung Gas* (*Ebenso auf eine Stromabrechnung mit Preisbremse anwendbar)

Preisbremsen

Erläuterungen zu  
Ihrer Rechnung

Erläuterung ab Seite 2 
Ihrer Rechnung.
 
Erläuterung ab Seite 2 
Ihrer Rechnung. Dort 
finden Sie auch die monat-
liche Aufteilung und wie 
viel Prozent Ihres Entlas-
tungskontingents bereits 
aufgebraucht sind.

Wie sich die Preisbremse 
bei Ihnen konkret dar-
stellt, erkennen Sie in der 
nächsten Tabelle. 

Das ist Ihr normal gültiger 
Arbeitspreis, den Sie oh-
ne Berücksichtigung der
Preisbremse zahlen.
Bitte beachten Sie, dass 
die Preise auf der Rech-
nung Nettopreise ohne 
Umsatzsteuer sind. Die 
Preisbremse ist für Brutto-
preise inkl. Umsatzsteuer 
festgelegt. 
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Ihr Entlastungskontingent wurde individuell berechnet. Die Höhe und die Berechnung haben wir Ihnen in einem separaten Schreiben mit-
geteilt. 
 
Die Entlastung wird gleichmäßig auf 12 Monate aufgeteilt. Hier sehen Sie, wie viel Anteil (%-Zahl) Ihres Entlastungskontingents für 2023 
bereits verbraucht wurde. Der restliche Anteil wird in Ihrer nächsten Abrechnung berücksichtigt und geht nicht verloren.  
 
Entlastungserstreckung ist die Bezeichnung des Gesetzgebers für den Zeitraum Januar bis Februar 2023, in denen die Preisbremse rück-
wirkend gezahlt wird.  
 
Der Referenzpreis ist die vom Gesetzgeber festgelegte Obergrenze für den kWh-Preis. Liegt der Arbeitspreis oberhalb des Referenzprei-
ses, greift die Preisbremse. Bei Gas ab 12 Cent/kWh und bei Strom ab 40 Cent/kWh.  
 
Die Differenz gibt an, um wie viel Cent Ihr normal gültiger Arbeitspreis über dem Referenzpreis für die Preisbremse liegt. Steht hier 0, 
so liegt Ihr Arbeitspreis nicht oberhalb des Referenzpreises für die Preisbremse. Bei Gas ab 12 Cent/kWh. Bei Strom ab 40 Cent/kWh und 
oberhalb eines Verbrauchs von 30.000 kWh/Jahr ab 13 Cent/kWh (ohne Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen). 
 
Ihr Entlastungskontingent 2023, geteilt durch zwölf Monate.  
 
Wird ein Monat nur zeitanteilig berechnet, so erfolgt auch die Entlastung entsprechend anteilmäßig.

Weitere Informationen zu den Preisbremsen finden Sie unter evm.de/preisbremsen  
oder scannen Sie den QR-Code. 

Wichtig: Die Dezember-Soforthilfe gilt nur für Gaskunden.  
 
Die Erstattung durch die Dezember-Soforthilfe entspricht nicht Ihrem Dezember-Abschlag. Die Entlastung ergibt sich aus Ihrem im De-
zember 2022 gültigen Brutto-Arbeitspreis, multipliziert mit einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, der im September 2022 prognostiziert 
wurde. Der prognostizierte Jahresverbrauch entspricht der Höhe Ihres Entlastungskontingents. Die Höhe und die Berechnung haben wir 
Ihnen in einem separaten Schreiben mitgeteilt.


